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Satzung 
 

Stand: 30.11.2022 

 
 
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
Der Verein führt den Namen Tauchsportverein „Leipziger Delphine e.V.“. 
Er hat seinen Sitz in Leipzig und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck des Vereins 

 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Tauchsports und der damit 
verbundenen körperlichen Ertüchtigung. Der Satzungszweck wird insbesondere 

durch die Ermöglichung sportlicher Übungen und Leistungen verwirklicht. 
 
2a) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Der Verein verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

§ 3 Mittelverwendung 
 
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Die Satzungsämter des Vereins werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt. Bei Bedarf können diese Ämter, soweit es die Haushaltslage zulässt, 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen 

Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. 
Die Entscheidung über eine Vergütung der Vereinstätigkeit nach Satz 4 trifft der 
Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. Der 

Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. 
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins. Beauftragte des Vereins und die 

Inhaber von Satzungsämtern, die ehrenamtlich für den Verein tätig werden, haben 
einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die 
ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören 

insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 

 
Vereinsmitglieder können natürliche, volljährige Personen, aber auch juristische 
Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der 

gesetzlichen Vertreter. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit. Über 
einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Eine Aufnahme ist 
jeweils nur zu Beginn des Quartals möglich. Bei Ablehnung eines Aufnahmegesuchs 

ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, 

Ausschluss aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigtem Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Ende eines Quartals unter 

Einhaltung der Kündigungsfrist von 14 Tagen möglich.  
Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober 

Weise gegen die Vereinsinteressen oder Satzungsinhalte verstoßen hat, wobei als 
Grund zum Ausschluss auch ein unfaires, unsportliches Verhalten gegenüber 
anderen Vereinsmitgliedern gilt. Das Mitglied kann zudem auf Vorstandsbeschluss 

ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages in Rückstand ist. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter 
Fristsetzung von Seiten des Vorstandes Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu 

äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekanntzugeben. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der 

Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich 
eingelegt werden. Bei rechtzeitiger Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei 

Monaten die Mitgliederversammlung zur endgültigen Entscheidung darüber 
einzuberufen. Geschieht des nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht 
erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als 

Unterwerfung unter den Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als 
beendet gilt. 
 

§ 6 Mitgliedsbeiträge  
 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und die 

Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Ehrenmitglieder sind 
von der Beitragspflicht befreit. 
 

§ 7 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind 

- der Vorstand 
- die Mitgliederversammlung 
 

§ 8 Vorstand 
 
Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und zwei weiteren 
Vereinsmitgliedern ohne Geschäftsbereich. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten 
den Verein gemeinsam. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtszeit aus, so können die 
verbliebenen Vorstandsmitglieder aus dem Kreis der ordentlichen Mitglieder für die 
restliche Dauer der Amtszeit ein Ersatzmitglied kooptieren. Maximal dürfen zwei 

Vorstandsmitglieder kooptiert werden. 
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§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählt 
insbesondere die  
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung 
- Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
- Vorbereiten eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung 
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern 
 

§ 10 Wahl des Vorstands 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Vorstandsmitglieder 

können nur Mitglieder des Vereins werden. Die Mitglieder des Vorstands werden für 
die Zeit von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand. 

 
§ 11 Vorstandssitzungen 
 

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden einberufen werden. Die 
Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn alle seine Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit 

Stimmenmehrheit. Beschlüsse des Vorstandes werden in Vorstandsitzungen mit 
Anwesenheit oder in Telefonkonferenzen, oder in Form von E-Mail 
Umlaufbeschlüssen gefasst. 

 
§ 12 Mitgliederversammlung  
 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine 
Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist 
nicht zulässig. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende 

Angelegenheiten zuständig: 
 

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

2. Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung und über die 
Vereinsauflösung 

3. Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern 

4. Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 
ergeben.  

 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 4. Quartal, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Mitgliederversammlungen sind in Präsenz oder 
auch virtuell möglich. Die virtuelle Mitgliederversammlung und die virtuelle 

Stimmabgabe der Mitglieder vor einer Mitgliederversammlung, die ohne Anwesenheit 
am Versammlungsort an der Mitgliederversammlung teilnehmen, sind jeweils in allen 
verfügbaren technischen Kommunikationsformen zulässig, die der Vorstand vor jeder 

Mitgliederversammlung bestimmt und mit der Einberufung zur 
Mitgliederversammlung mitteilt. Die Abgabe der Stimmen der Mitglieder vor einer 
(auch virtuellen) Mitgliederversammlung ist in Text- oder Schriftform möglich. Die 
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Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter 
Angabe der Tagesordnung in Textform einberufen. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine 

Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn 
der Versammlung bekanntzugeben.  
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder 

einzuberufen, wenn ein Drittel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt.  
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 

wurde. Beschlüsse der Mitglieder werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
Satzungsänderungen und Beschlüsse über die Vereinsauflösung bedürfen einer 2/3 - 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen 

gültigen Stimmen an. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimme. 
 
§ 13 Protokollierung 

 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das von dem Versammlungsleiter und dem Schriftführer 

(Protokollführung) zu unterzeichnen ist. 
 
§ 14 Rechnungsprüfer 

 
Der von der Mitgliederversammlung gewählte Rechnungsprüfer überwacht die 
Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu 

erfolgen. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 
 
§ 15 Haftpflicht 

 
Für die aus dem Vereins-, insbesondere aus dem Trainings-, Tauch-, Wettkampf-, 
Veranstaltungs- und Ausbildungsbetrieb fahrlässig entstehenden Schäden und 

Sachverluste – auch in den Räumen des Vereins – haftet der Verein, seine Vertreter 
und Hilfspersonen den Mitgliedern gegenüber – soweit nicht ein spezieller 
Versicherungsschutz besteht – nicht. 

 
§ 16 Auflösung des Vereins 
 

Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine 
Verschmelzung mit einem gleichartigen, anderen Verein angestrebt, so dass die 
unmittelbare, ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den 

neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den 
neuen Rechtsträger über. Vor Durchführung ist das Finanzamt hierzu zu hören. Bei 
der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 

Vermögen an die Stadt Leipzig, die es unmittelbar und ausschließlich für  
gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung des Sports, zu verwenden hat. 
Ist wegen der Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die 

Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, so ist der zu diesem Zeitpunkt im 
Amt befindliche Vereinsvorsitzende der Liquidator. Es sei denn, die Mitglieder 
beschließen auf einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die 

Einsetzung eines anderen Liquidators mit 2/3 - Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. 
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§ 17 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter 
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser 
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende 
Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Geschlecht, Bankverbindung, Telefonnummern 
(Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) 

im Verein. 
 
(2) Als Mitglied des VDST, des Landessportbundes Sachsen, des Stadtsportbundes 

sowie des Landestauchsportverbandes ist der Verein verpflichtet, bestimmte 
personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden Namen, Alter, 
Geschlecht von Vorstandsmitgliedern sowie von Mitgliedern mit Funktionen, wie z.B. 

Übungsleiter. 
 
(3) Über die Mitgliedschaft des Vereins im VDST bestehen Versicherungen für die 

Vereinsmitglieder, aus denen der Verein und/oder seine Mitglieder Leistungen 
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, stellt der Verein personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder wie Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Geschlecht, Funktion(en) 
im Verein bereit, die an das zuständige Versicherungsunternehmen übermittelt  
werden. 

 
(4) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten 
und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien. Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, 

Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder 
sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige 
Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf 

Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus 
sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erforderlich – Alter oder 
Geburtsjahrgang sowie Geschlecht. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 

Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab 
Zugang des schriftlichen Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung 
und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

 
(5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch 
über Veranstaltungen, Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder. Hierbei werden 

Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, 
Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder 

Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung 
von Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren 
Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien 

übermitteln. Das betroffene Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der 
Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen 
Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse schriftlich kann widersprechen. Der 
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Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte 
Veröffentlichung/Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu 
welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß 

ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der 
Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage 
und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen. 

 
(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an 
Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 

Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine 

gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass 
Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung 
finden. 

 
(7) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 

Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 

Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 
Datenverkauf ist nicht statthaft.  
 

(8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 

Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 


